
 

Was tun bei einem Todesfall? 
 

1. Der Tod ist durch den Arzt festzustellen (ärztliche Bescheinigung des Todes). 
2. Benachrichtigen Sie das Pfarramt über die Tel. Nr. 041 448 11 52. Ausserhalb der Bürozeiten gibt Ihnen der Tele-

fonbeantworter die Notfallnummer bekannt. 
Die Pfarrei Eschenbach legt den Beerdigungstermin fest. Die Gemeindeverwaltung kann keinen kirchlichen 
Beerdigungstermin festlegen. 
Beerdigungsgottesdiensttage bzw. Beerdigungsgottesdienstzeiten 
Montag bis Freitag: 09:00 Uhr oder 10:30 Uhr Erd- oder Urnenbestattung 
Samstag: 09:00 Uhr  Erd- oder Urnenbestattung 
 10:30 Uhr nur Urnenbestattungen 

3. Friedhofverwaltung benachrichtigen (ärztliche Bescheinigung des Todes mitbringen) 
- Begräbnisart festlegen (Erdbestattung/Kremation) 
- Grabart entscheiden (Einzel-, Familien-, Hallen-, Platten-, Gemeinschafts- 
  grab, Urnenfeld) Friedhofverwaltung verständigt Friedhofgärtner! 

 

• Einsargen und Leichentransport veranlassen 

• Überführung des Leichnams in die Totenkapelle (die Totenkapelle bleibt offen, wenn sich ein Sarg oder eine Urne 
darin befindet), Licht brennen lassen, Kühlaggregat wird vom Friedhofpersonal betreut. 

• Todesanzeigen in Zeitungen aufgeben (Publicitas Luzern), evtl. auch Leidzirkulare (bei Druckerei) 

• evtl. Sargbouquet bestellen 

• 4 Umträger bestellen (Nachbarn, Freunde, Vereinskameraden), evtl. von der Gemeinde aufbieten 

• Leidessen im Restaurant bestellen 
 
Beerdigungsablauf 
Sarg oder Urne wird vor dem Gottesdienst vom Friedhofpersonal in die Kirche gebracht, danach Gottesdienst, an-
schliessend Beerdigungszeremonie beim Grab. 
 
Grabgestaltung 
Am Beerdigungstag sorgt der Totengräber für eine gediegene Anordnung des Blumenschmuckes. Danach sind die 
Angehörigen des/r Verstorbenen für den Grabunterhalt (ausser beim Urnenwandfeld und Gemeinschaftsgrab) verant-
wortlich. 
 
Weihwassergefäss 
Vom Beerdigungstag bis zum Dreissigsten wird ein Weihwassergefäss von der Friedhofverwaltung aufgestellt. Bei den 
Einzelgräbern werden danach Weihwassergefässe permanent installiert, bei den übrigen Gräbern ist es Sache der An-
gehörigen. 
 
Weitere Benachrichtigungen 
Arbeitgeber, Vereinsvorstände, Vermieter, Institutionen, Versicherungen, militärischer Vorgesetzter 
 
Parkmöglichkeiten 
Bitte beachten Sie, dass im Bahnhofareal nur eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung stehen. Weitere Par-
kiermöglichkeiten bieten sich bei den Schulhäusern Hübeli, Lindenfeld und Neuheim. 
 
Adressen 
Gemeindeverwaltung Tel. 041 449 90 10 
Friedhofgärtnerin Karin Schleiss Tel. 079 202 95 72 
Kath. Pfarramt Tel. 041 448 11 52 
Ref. Pfarramt Tel. 041 910 44 77 
 


